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Gemeinde Starzach 
Herrn Bürgermeister Thomas Noe 
Hauptstraße 15 
72181 Starzach 

Antrag auf Einbeziehung meines Flurstücks 2905/1 in die Abrundungssatzung 
„Kienzle", Gemeinde Starzach, Ortsteil Wachendorf, 
Bereich Katzentalerweg / Oberer Mühleweg 

1.Antrag auf Abrundungssatzung gern. § 34 Abs. 4 Nr. 2 und Nr.3 BauGB von Herrn Pius 
Kienzle vom 15.06.2020, Flurstücke 2904 und 2905/1 
2. Grundsatzbeschluss des Gemeinderates Starzach am 28.07.2020 zur Aufstellung der 
Abrundungssatzung „Kienzle" im Ortsteil Wachendorf 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Noe, 

der Gemeinderat der Gemeinde Starzach hat, nach meiner persönlichen Wahrnehmung als 
Zuhörer, in der Gemeinderatssitzung am 28.07.2020 den Grundsatzbeschluss zur 
Aufstellung der Abrundungssatzung „Kienzle" im Ortsteil Wachendorf gefasst. 

Hiermit stelle ich den Antrag zur Einbeziehung meines Flurstücks 2905/1 in diese 
Abrundungssatzung „Kienzle". 

Ich bin nach Erbschaft seit 2017 Eigentümer des Flurstücks 2905/1 (neu nach 
Flurbereinigung, alt 177/2) im Ortsteil Wachendorf. 

Meine beiden Kinder Carolin Kienzle und Alexander Kienzle wollen kurz- bis mittelfristig 
Wohngebäude im Rahmen der o.a. Abrundungssatzung auf dem Grundstück 2905/1 
errichten. 
Mit dieser Einbeziehung kann weiterhin aus meiner Sicht eine vollständige Abrundung 
realisiert werden. 

Herr Pius Kienzle hatte bereits in seinem Antrag (mein Bezug 1.) ausdrücklich in meinem 
Namen den Antrag auf Abrundungssatzung gern. § 34 Abs. 4 Nr. 2 und Nr. 3 Bau GB auch 
für mein Flurstück 2905/1 gestellt. 

Anlage 5 zu DRS 101/2020



Der Gemeinderat der Gemeinde Starzach hat, nach meiner persönlichen Wahrnehmung als 
Zuhörer, in der Gemeinderatssitzung am 28.07.2020 auf der Grundlage der Sitzungsvorlage 
Nr. 76/2020 unter TOP 11 ergänzende Beschlüsse zur Aufstellung der Abrundungssatzung 
„Kienzle" im Ortsteil VVachendorf gefasst. 

Ich möchte mein Grundstück 2905/1 auf der Grundlage dieser vom Gemeinderat 
gefassten ergänzenden Beschlüsse baulich mit erschließen lassen. 

Für weitere Rücksprachen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Kienzle 
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